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Geleitwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

viele von Ihnen werden sich erstmals nach dem Jura-Studium ernsthaft die Frage
stellen, welchen Berufsweg sie nach dem Referendariat einschlagen sollen. Im Refe-
rendariat haben Sie Gelegenheit, verschiedene potentielle Arbeitgeber während der
Ausbildungsstationen «auf Herz und Nieren» zu prüfen und sich einen unverbind-
lichen Einblick in die Arbeitsweise unterschiedlicher Berufsbilder zu verschaffen.
Nutzen Sie das Referendariat zu einem Test für sich selbst und Ihre beruflichen
Neigungen! Sie können durch eine kluge Auswahl von Ausbildungsstationen schon
lange vor dem zweiten Staatsexamen die Weichen für Ihren späteren Karriereweg
stellen.

Auf vielfachen Wunsch von Leserinnen und Lesern gibt der diesjährige Referendar-
führer in mehreren Beiträgen auch Einblick in Berufsfelder außerhalb der Groß-
kanzlei. Zwei Autoren berichten vom Aufgabenspektrum eines Juristen in einem
Unternehmen. Dass auch eine Tätigkeit als Rechtsanwalt in einer mittelständischen
Kanzlei viele Vorteile haben kann, wird ebenfalls von verschiedenen Seiten beleuch-
tet. Um einen Traumjob zu bekommen, müssen Sie aber erst mit einer guten
Bewerbung glänzen. Dabei helfen Ihnen die Beiträge über die Stolperfalle E-Mail
und «Dos and Don’ts» im Bewerbungsgespräch. Und um Ihre Bewerbung schon
von der Schriftform glänzen zu lassen, könnten Zusatzqualifikationen wie ein
LL.M. oder eine amerikanische Anwaltszulassung nützlich sein. Wie man diese be-
kommt, erfahren Sie in dieser Ausgabe.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt wie immer in der Vorstellung von Kanzleien und
Unternehmen, die Referendarstellen anbieten und sich als potentieller zukünftiger
Arbeitgeber präsentieren.

Diese Broschüre soll Sie von der Examenszeit bis nach dem zweiten Staatsexamen
begleiten und Ihnen nachhaltige redaktionelle Inhalte mit nützlichen Anregungen
und Informationen für diese Phase Ihrer Ausbildung bieten. Wir hoffen, dass Ihnen
die Broschüre bei der Vorbereitung und Durchführung des Referendariats sowie beim
Einstieg in das Berufsleben Ideen geben kann.

Der Referendarführer liegt in den Referendargeschäftsstellen, bei Gerichten und in
Kanzleien aus und wird an einigen Universitäten im Rahmen der Übergabe der
Examensurkunden ausgeteilt. Daneben erhalten Sie ihn natürlich auch in jeder juri-
stischen Fachbuchhandlung. Kanzleien und Unternehmen freuen sich übrigens,
wenn Sie sich bei Ihrer Bewerbung auf den Referendarführer berufen. Ich freue mich
über Anregungen und Kritik unter referendarfuehrer@beck.de.

Ich hoffe, dass diese Broschüre Ihnen hilft, erfolgreich die Segel zu setzen mit Kurs
aufs Zweite Staatsexamen und auf Ihren ersten Job.

Ihr

Dr. Klaus Winkler München, im April 2010
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